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Anordnung 
über die Planung und Verwendung des 

Handelsrisikos Industriewaren.

Vom 16. November 1965

Zur Sicherung eines vollständigen und saisongerech
ten Umschlages der Warenfonds ist der Einsatz des 
Handelsrisikos notwendig. Jeder Betriebsleiter ist ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß diese Mittel so eingesetzt 
werden, daß die volle Verkaufsfähigkeit aller Bestände 
stets gewährleistet ist. Durch die ständige Kontrolle 
des Umschlages der Warenbestände ist zu sichern, daß 
alle Waren, bei denen eine Gebrauchsminderung einge
treten ist oder bei denen die Gefahr einer Gebrauchs
minderung durch längere Lagerung besteht, durch den 
rechtzeitigen und zweckentsprechenden Einsatz der 
Mittel des Handelsrisikos verkauft und dadurch größere 
volkswirtschaftliche Verluste vermieden werden. Dabei 
hat der Einsatz der Mittel nicht ausschließlich zur Be
seitigung bereits .entstandener Disproportionen zu er
folgen, sondern vorrangig vorbeugend zur Vermeidung 
von Disproportionen. Im Einvernehmen mit dem Volks
wirtschaftsrat, dem Ministerium der Finanzen, dem 
Ministerium für Kultur und in Übereinstimmung mit 
dem Verband Deutscher Konsumgenossenschaften wird 
folgendes angeordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für
a) den volkseigenen Einzelhandel (einschließlich Ex

quisitverkaufsstellen, soweit im § 10 nichts an
deres festgelegt ist),

b) den konsumgenossenschaftlichen Einzelhandel,
c) die Großhandelsgesellschaften,
d) die Handelsgesellschaften des sozialistischen Kon

sumgüterbinnenhandels,
e) private Groß- und Einzelhändler, soweit sie mit 

einem der unter Buchstaben а bis d genannten so
zialistischen Handelsbetriebe einen Kommissions
handelsvertrag abgeschlossen haben.

f) Handelsbetriebe mit staatlicher Beteiligung, denen 
durch den zuständigen Rat des Bezirkes bzw. Krei
ses Aufgaben in der Versorgung der Bevölkerung 
mit Industriewaren übertragen wurden gemäß den 
Bestimmungen des § 9,

g) Industrieläden,

h) volkseigene Groß- und Einzelhandelsbetriebe des 
Ministeriums für Kultur, einschließlich des VEB 
Deutsche Schallplatten.

(2) Die Planung und Verwendung des Handelsrisikos 
erstreckt sich auf die Umsätze und Sortimente der 
Warenhauptgruppen 20 00 00 bis 90 00 00 der Schlüssel
liste zum Warenumsatz und Warenfonds des Ministe
riums für Handel und Versorgung.

§2
Planung des Handelsrisikos

(1) Das Handelsrisiko ist als Kosten entsprechend 
den durch den Minister für Handel und Versorgung 
festgelegten Bildungssätzen von den unter § 1 Abs. 1 
Buchstaben а bis g genannten Betrieben zu planen. Die 
Bildungssätze für Betriebe gemäß § 1 Abs. 1 Buchst, h 
werden durch den Minister für Kultur festgelegt. Die 
Bildungssätze sind Höchstsätze.

(2) Die zentralen leitenden Handelsorgane — soweit 
sie nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungs
führung arbeiten —, die HO-Bezirksdirektionen, Kon
sumbezirksverbände und Konsumkreisverbände sowie 
die leitenden Wirtschaftsorgane der Industrie sind be
rechtigt, diese Sätze auf ihre nachgeordneten Betriebe 
zu differenzieren. Dabei darf jedoch das auf der Grund
lage dieser Sätze errechnete Gesamtvolumen nicht über
schritten werden.

(3) Die unter Abs. 2 genannten Organe sind berech
tigt, bei der Differenzierung der zentral festgelegten 
Sätze das für sie errechnete Gesamtvolumen zur Bil
dung einer Reserve zu unterschreiten. Diese Reserve ist 
in den Plan des wirtschaftsleitenden Organs aufzuneh
men.
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